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Allgemeine
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— Verschiedenes : Zucker.

Die Heeresreform in England.

Die in dem neuen Kriegsbndget Englands
repräsentierte Heeresreform ist keineswegs eine gründlich

durchgreifende und die Endziele der heutigen
leitenden englischen Militärs charakterisierende.
Sie erweist sich im wesentlichen als eine

einfache Fortsetzung der vor Jahresfrist erfolgten
Verstärkung der englischen Landmacht um cirka
8300 Mann. Die heute geforderte beträgt zwar
ca. 25,000 Mann, allein von einer selbst nur
partiellen Einführung der allgemeinen Wehrpflicht

und von einer derartigen Ausgestaltung
des englischen Heeres, dass dasselbe imstande ist,
in kriegerische Verwicklungen auf dem Kontinent

mit einer den heutigen Millionenheeren auch

nur annähernd entsprechenden Heeresmacht

einzugreifen, ist nicht die Bede. Wenn auch die

geforderte Vermehrung, dem Sekretär des Kriegsamts

Sir J. Brodrick zufolge, die zweitgrösste
des englischen Heeres in diesem Jahrhundert

ausser zu Kriegszeiten in Europa ist und dadurch

triftig begründet wird, dass das englische Heer

sehr ausgedehnte Grenzen zu verteidigen und

Streitkräfte für mögliche grosse Kriege einzuüben

und jeden Augenblick in den verschiedensten

Zonen kleine Kriege zu führen habe, so

entspricht sie jedoch den beiden erstem Aufgaben

keineswegs, und auch kaum derjenigen, eine

ausreichend starke und ständig im aktiven Heeresdienst

geschulte Truppenmacht als Kern und

genügenden Halt der Armeereserve und der
Hilfsstreitkräfte der Miliz und der Volunteers für die

Zwecke der Landesverteidigung gegen eine feindliche

Invasion bereit zu stellen. Allerdings wird
sie voraussichtlich die faktische Aufstellung von

drei Linien-Armeekorps mit der erforderlichen

Artillerie ermöglichen und gestatten, für kleinere
Bedarfsfälle eine Streitmacht von 10,000 Mann
entsenden zu können, ohne die Hauptreserven
einzuberufen, oder Mannschaften von einem zum
anderen Truppenteil zu versetzen. Sie verspricht
ferner, das Kriegsministerium durch die

Übertragung eines grösseren Masses von Verantwortlichkeit

an die Generale, welche den Oberbefehl
über die Truppen führen, von schwierigen
Aufgaben zu entlasten, allein für einen grossen Krieg
im Auslande stellt sie, aller Voraussicht nach,

nur zwei Armeekorps vollständig zur Verfügung.
Die von den leitenden englischen Militärs im

Grunde gewünschte Durchführung der allgemeinen
Wehrpflicht ist mit der neuen Heeresreform ihrer
Einführung keinen Schritt näher gerückt. Die
bekannte Abneigung der Engländer, die mit der

obligatorischen Wehrpflicht eine Einschränkung
ihrer politischen Freiheiten befürchten, und das

feste Vertrauen auf die allerdings von neuem

gewaltig verstärkte britische Flotte und den das

Inselreich schützend umgebenden ,Silbergürtel,*
sind Momente, die der Einführung der
allgemeinen Dienstpflicht nach wie vor entgegenstehen,

und ohne dieselbe ist, da der
Kriegsminister bereits beute die erforderliche Anzahl

von Werberekruten nur durch Zusicherung ihrer
späteren Versorgung im Staatsdienst, wie z. B.

der Post, sowie durch andere Vergünstigungen
erhalten zu können glaubt, an die Bildung einer

den Anforderungen der Staaten des Kontinents

entsprechenden Landmacht nicht zu denken.

Somit steht die Errichtung einer im heutigen
Sinne starken, zu auswärtiger Aktion befähigten
Landmacht in England noch in sehr ferner

Aussicht, und der von zahlreichen kontinentalen Seiten

ihm gewordene Hinweis auf die Schwäche seines

ungeheuren Kolonialreiches ohne eine solche, hat
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